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Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 

Umwelt-und Naturschutzamt  

Eichborndamm 215 

 

13437 Berlin             Berlin, den _________________ 

 

Antrag auf Erteilung einer Fällgenehmigung / Baumschnittgenehmigung      

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich/wir stellen einen Antrag auf Erteilung einer Fäll- bzw. Baumschnittgenehmigung.  

Begründung – Kurzbeschreibung:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Folgende Unterlagen sind einzureichen: 

-   Lageplan mit Standort des Baumes, Bezeichnung der Baumart und Umfang des Baumes in 1,30 m Höhe 

 

Mir / uns ist die aktuelle Baumschutzverordnung des Landes Berlin bekannt. Bei der Erteilung einer Fäll- bzw. 

Baumschnittgenehmigung werden alle Auflagen eingehalten. 
              

Geschützte Bäume oder Teile von ihnen dürfen nicht ohne Genehmigung zerstört, beschädigt, abgeschnitten 

oder auf sonstige Weise in ihrem Weiterbestand beeinträchtigt werden.  

Geschützte Bäume sind:  

alle Laubbäume - die Nadelgehölzart Waldkiefer - die Obstbaumarten Walnuss und Türkischer Baumhasel, 

wenn der Stammumfang in 1,30 m Höhe gemessen über 80 cm beträgt.  Mehrstämmige Bäume sind ge- 

schützt, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang von 50 cm bei 1,30 m Höhe aufweist.   

Nicht geschützte Bäume sind: 

alle Obstbäume mit Ausnahme der Walnuss und Türkischer Baumhasel, sowie alle Nadelbäume mit Aus- 

nahme der Waldkiefer    

 Fällung bzw. Baumschnitt nur nach Genehmigung des Bezirksamtes.  

Entsprechend § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz ist es in der Zeit vom 01. März bis 30. September ei-

nes Jahres verboten, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden. Zulässig sind jedoch ganzjährig 

schonende und fachgerechte Form- und Pflegeschnitte. Ohne Genehmigung ist  das fachgerechte Entfernen von 

Totholz und vollständig abgestorbenen Bäumen (auch bei geschützten Bäumen) erlaubt. Ebenso erlaubt ist, be-

schädigte und überragende Äste an Nachbar- und straßenseitigen Grundstücksgrenzen und im Rahmen erforder-

licher Dach- und Fassadenfreischnitte bis zu einem Umfang von 15 cm zu beseitigen/zurückzuschneiden.   

                                            

Mit freundlichen Grüßen 

 

______________________________                  ____________________________________ 

Unterschrift 1. Unterpächter                 Unterschrift 2. Unterpächter             

 

_____________________________________   ________________________  ______________________ 
Name, Vorname Unterpächter      Telefonnummer              PLZ, Ort 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer  

        

_____________________________________________________________________________________________ 

E-Mail Adresse, wenn möglich 

 

 

_________________________________________________  ___________________________________________ 

Kleingartenanlage       Kolonieweg                           Parzellennummer 


